
 

Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel, 3522 Lichtenau 49, Tel: 02718/257, Fax DW 4, E: gemeinde@lichtenau.gv.at  
Parteienverkehr Mo, Mi, Do u. Fr 7:45-11:45, Di 15:00-19:00 

Version 08/2021 

Bauwerber / Adresse / Telefonnummer / E-Mail-Adresse 
2. Bauwerber (falls vorhanden) 

Name 

 
Adresse 

 

 
Telefonnummer / E-Mail-Adresse 

 
 
An die 

Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel 
Lichtenau 49 

3522 Lichtenau 
 

E-Mail: gemeinde@lichtenau.gv.at 

 

 

MELDUNG nach § 16 NÖ Bauordnung 2014 
 

Die Ausführung des folgenden Vorhabens wird gemeldet: 
 

Grundstück-Nr.  KG-Nr.  

 

Adresse des Vorhabens 
 

 

Vorhaben (Zutreffendes ankreuzen) 
 

 
Die ortsfeste Aufstellung und die Entfernung von Klimaanlagen mit einer Nenn-

leistung von mehr als 12 kW in oder in baulicher Verbindung mit Gebäuden 

 Der Austausch von Klimaanlagen nach Z 1, wenn die Nennleistung verändert wird 

 
Die Aufstellung von Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr  

als 50 kW, welche an eine über Dach geführte Abgasanlage angeschlossen sind 

 
Die Aufstellung von Öfen, ausgenommen jene in Wohngebäuden mit nicht  

mehr als 2 Wohnungen sowie in Reihenhäusern (§ 17 Z 6) 

 Der Abbruch von Bauwerken, soweit sie nicht lt. § 14 bewilligungspflichtig sind 

 Die Herstellung von Ladepunkten und Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

 Die Herstellung von Hauskanälen 

 

Beilagen: 

Maßstäbliche Darstellung und Beschreibung 

 

 
_________________  ___________________   ___________________ 

  Ort, Datum            Unterschrift Bauwerber    Unterschrift 2. Bauwerber 
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Datenschutzrechtliche Information bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten:  
Zum Zweck der Bearbeitung Ihres Antrages müssen wir Ihre personenbezogenen Daten im Umfang des gegenständlichen Formulares 

verarbeiten! Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf 

Grundlage der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG etc.) und treffen vielfältige Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Datensicherheit.  

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Detaillierte Informationen bezüglich Datenschutz und zum 

Datenverantwortlichen/Datenschutzbeauftragten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.lichtenau.at/datenschutz  

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 

Ansprüche verletzt worden sind, haben Sie die Möglichkeit, sich an die Datenschutzbehörde unter https://www.dsb.gv.at/ zu wenden.  

 
Hinweis: 
§ 16 NÖ Bauordnung 2014 
 
Meldepflichtige Vorhaben 
 
(1) Folgende Vorhaben sind der Baubehörde innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung des Vorhabens schriftlich zu 
melden: 
1. die ortsfeste Aufstellung und die Entfernung von Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW in oder in 
baulicher Verbindung mit Gebäuden, ausgenommen jener, die nach § 15 Abs. 1 Z 3 lit. b anzeigepflichtig sind; 
2. der Austausch von Klimaanlagen nach Z 1, wenn die Nennleistung verändert wird; 
3. die Aufstellung von Heizkesseln mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 50 kW, welche an eine über Dach 
geführte Abgasanlage angeschlossen sind; 
4. die Aufstellung von Öfen, ausgenommen jene in Wohngebäuden mit nicht mehr als 2 Wohnungen sowie in 
Reihenhäusern (§ 17 Z 6); 
5. der Abbruch von Bauwerken, soweit sie nicht unter § 14 Z 8 und § 15 Abs. 1 Z 3 lit. a fallen; 
6. die Herstellung von Ladepunkten und Ladestationen für beschleunigtes Laden von Elektrofahrzeugen; 
7. die Herstellung von Hauskanälen. 
 
(2) Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 1 bis 3 und 6 bis 8 sind eine Darstellung und eine Beschreibung 
anzuschließen, die das Vorhaben ausreichend dokumentieren. 
 
(2a) Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 3 (Heizkessel) ist eine Bescheinigung über die fachgerechte 
Aufstellung, die sich bei Heizkesseln mit automatischer Beschickung mit festen Brennstoffen auf die gesamte Anlage 
(samt Brennstofftransporteinrichtung) zu erstrecken hat, sowie ein Befund über die Eignung der Abgasführung für den 
angeschlossenen Heizkessel beizulegen. Diese Bescheinigungen und Befunde sind von befugten Fachleuten (§ 25 Abs. 
1) auszustellen. 
 
(3) Die Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 4 (Öfen) hat der hiezu befugte Fachmann an die Baubehörde unter 
Anschluss des Befundes über die Eignung der Abgasführung für den angeschlossenen Ofen zu erstatten. 
 
(4) Der Meldung für ein Vorhaben nach Abs. 1 Z 6 (Ladepunkte und Ladestationen) und 7 (Photovoltaikanlagen) ist ein 
Elektroprüfbericht anzuschließen. 
 
(5) Ist die Meldung nicht vollständig, gilt sie als nicht erstattet. Dies ist dem Meldungsleger mitzuteilen 
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